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E R G E B N I S P R O T O K O L L 

über den öffentlichen Teil der Sitzung  

des Gemeinderates 

am 10.01.2018 

 

 

 

 
Vor Eintritt in die Tagesordnung wird über den Geschäftsordnungsantrag der CDU-Stadtratsfraktion ab-
gestimmt, die Tagesordnungspunkte 2 und 3 in ihrer Reihenfolge zu tauschen. Dieser Antrag wird mit 21 
Ja, 3 Nein und 4 Enthaltungen beschlossen. 
 
 
TOP 1   öffentlich Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 
 

 
Siehe Sprechzettel. 
 
 
 
TOP 2 neu 
           öffentlich 

 
Sachstandsbericht zur Zukunft des Pfalzgrafenstifts 

 

 
 
Der Sachvortrag ergibt sich aus der Drucksache Nr. 166/2017. 

 
Die Freie Wähler-Fraktion beantragt, Personen, die eine Funktion sowohl im Verwaltungsrat der Johan-
nes-Diakonie, im Verwaltungsrat der Stiftung Hospitalfonds als auch im Gemeinderat haben, für befan-
gen zu erklären. Oberbürgermeister Michael Jann erklärt darauf hin, dass er den Vorsitz der Sitzung an 
Bürgermeister Michael Keilbach abgibt.  
 
Die Alternative Liste stellt den Antrag, dass zu TOP 3 (neu 2) „Sachstandsbericht zur Zukunft des Pfalz-
grafenstifts“ der Verwaltung auch die Vertrauensperson des Einwohnerantrags als „sachkundige Ein-
wohner“ nach § 33 Abs. 3 der GemO angehört werden. Dem Antrag wird mit 25 Ja-Stimmen und 1 Ent-
haltung zugestimmt. 1 Stadtrat/in hat an der Abstimmung nicht teilgenommen. 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt beide Vorträge zur Kenntnis. 
 
 
 
 
TOP 3 neu 
           öffentlich 

Zulässigkeit des Einwohnerantrags "Pfalzgrafenstift" gemäß  
§ 20 b GemO BW 
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Der Sachvortrag ergibt sich aus der Drucksache Nr. 167/2017 und der zu diesem Tagesordnungspunkt 
ausliegenden Tischvorlage. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt nach Kenntnisnahme der Inhalte der Stellungnahme des Regierungspräsi-
diums Karlsruhe, dass der Einwohnerantrag „Pfalzgrafenstift“ der „Bürgerinitiative Menschen helfen 
Menschen Mosbach“ vertreten durch die drei benannten Vertrauenspersonen gemäß § 20 b Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg (GemO BW) unzulässig ist. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst: Mit Stimmenmehrheit 
 Ja-Stimmen 15 

Nein-Stimmen 6 
Enthaltungen 6 

 
 
 
 
TOP 4   öffentlich Mitteilungen und Anfragen 
 

 
Keine Beiträge der Verwaltung. 
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